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Eine Publikation der

Zuger Ansichten

Einmalweg–für immerweg
Kulturlandschaften, histo-
rischgewachseneOrteund
Denkmäler sindvongrosser
Bedeutung für Identität sowie
Lebensqualität. Sie zeugen von
früheren Zeiten und gesellschaft-
lichemWandel und leisten einen
wichtigen Beitrag zur lebendigen
Gegenwart. Die baulicheUmge-
bung verändert sich indes rasant,
nicht nur imKanton Zug, son-
dern überall. Das ist der Gang
der Zeit. Aber wenn uns auch das
«Hier und Jetzt» als enorm
wichtig erscheint, auf der Zeit-
achse ist es nur ein ganz kleiner
Abschnitt. Deshalbmüssenwir
aufpassen, dass unsere identi-
tätsstiftendeHeimat nicht
verloren geht, sondern Teil
unseres heutigenwie auch
künftigen Lebensraumes bleibt.
Auch unsere Kinder undKindes-
kinder haben einenAnspruch auf
erlebbareGeschichte.

NunhatAnfang Jahr eine
Mehrheit desZugerKantons-
rats entschieden – künftig soll
es wenigerDenkmalschutz
geben und hat dazu die gesetzli-
chen Voraussetzungen für eine
Unterschutzstellungmassiv
verschärft. Neu sollen nicht
mehrDenkmäler von «sehr
hohem», sondern nur noch von
«äusserst hohem»wissen-
schaftlichem, kulturellem oder
heimatkundlichemWert ge-
schützt werden. Aus der neuen
Anforderung, dassDenkmäler
für eineUnterschutzstellung
zukünftig nicht wie bisher einen
sehr hohen, sondern einen
äusserst hohenWert aufweisen
müssen, ergeben sich aber ein
Vollzugsproblem,wird doch ein
unbestimmter durch einen

anderen unbestimmtenRechts-
begriff ersetzt. Auchwenn
«äusserst» nur ein Synonym
von «sehr» ist, beinhaltet dies
gleichwohl eine Steigerung von
«sehr». Konkret stellt sich dabei
die Frage, worin der Unter-
schied zwischen «sehr hohem»
und «äusserst hohem»besteht.

DerKantonsrat lässt dies
offen –meint er damit generell
wenigerObjekte als bisher oder
nur noch solche von allerhöchs-
ter Bedeutung, also von natio-
nalemRang?Dass zugleich von
den drei Kriterien «wissen-
schaftlicher, kultureller oder
heimatkundlicherWert» neu
nichtmehr nur eines, sondern
zwei kumulativ für eineUnter-
schutzstellung erfüllt sein
müssen, führt zuweiteren
Abgrenzungsproblemen, sind
doch auch diese keine klar
definierten Begriffe. Letztlich
müsste einGericht einerseits
den gesetzlichenWortsinn
dieser Begriffe bestimmen und
anderseits die dem angepassten
Gesetz selbst innewohnende
Bedeutung ermitteln. Zudem
bliebe noch zu konkretisieren,
was aufgrund desWillens des
Kantonsrates in Zukunft im
praktischenDenkmalschutz zu
gelten hätte.

Nun frage ichmich,wieso
unseremKantonmit seiner
ganz eigenenGeschichte und
Identität zurzeit von der Politik
nichtmehrRespekt entgegenge-
bracht wird. Es kann doch nicht
egal sein, wasmit unserer
identitätsstiftendenKultur,
insbesonderemit denOrtsbil-
dern und historischen Bauten

passiert! Denn sind solche
einmal weg, sind sie für immer
weg. Undwas kommt danach?
Neubautenwie an derMarkt-
gasse in Baar! Geschätzte
Leserin, geschätzter Leser:
Stellen Sie sichMenzingen ohne
Kloster vor. EinDenkmal, das
heute nicht imVerzeichnis der
geschütztenDenkmäler ist und
die vomKantonsrat beschlosse-
nen, strengeren Vorgaben
höchstwahrscheinlich nicht
erfüllt – wäre das nochMenzin-
gen?Oder zumBeispiel Schloss
Buonas oder das alte Casino
Zug. Auch diese stehen zurzeit
nicht unter kantonalem Schutz
und sind nicht von nationaler
Bedeutung. Somit sind sie nicht
von «äusserst hohem»Wert
und könnten abgebrochen
werden. Daswird hoffentlich
nicht passieren. Aber aufgrund
der vomKantonsrat gemachten
Gesetzesanpassungenwäre dies
möglich. EinDenkmalschutzge-
setz, dasDenkmäler nicht
schützt – was für einWidersinn!

Hinweis
In der Kolumne «Zuger Ansich-
ten» äussern sich Kantonsrätin-
nen undKantonsräte zu von ihnen
frei gewählten Themen. Ihre Mei-
nung muss nicht mit jener der
Redaktion übereinstimmen.

Daniel Stadlin,
Kantonsrat GLP, Stadt Zug

DieAussenparkplätze
braucht es nicht
Zur abgelehnten Parkraum-
Initiative in der Stadt Zug

Ich bin froh, dass die Zuger
Bevölkerung die Parkplatz-Initia-
tive der SVP an derUrne ver-
senkt hat. Ich kann nicht verste-
hen, wie eine Partei, die sich
immer gegen die Einmischung
des Staats in dieWirtschaft
wehrt, seit längerem versucht,
dasGewerbemit staatlich
subventionierten Parkplatzprei-
sen und einemÜberangebot zu
konkurrenzieren. Diemeisten
Parkhäuser in der Stadt gehören
denGeschäften oder deren
Verwaltungen.Hält der Staat die
Preise tief und bietetmehr
Parkplätze an, als es in der Stadt
braucht, können die Eigentümer
der Parkhäuser diese nichtmehr
kostendeckend betreiben.
Leidtragend sind dieMieter, auf
die die Kosten überwälzt werden.
Das Parkleitsystemhat scho-

nungslos aufgedeckt, dass es
auchwährend der Spitzenzeiten
in der Stadt immer nochHunder-
te freie Parkplätze gibt.Wenn ein
Autofahrer jammert, er finde in
der Stadt keine freien Parkplätze,
dann ist esmeistens so, weil er
sein Auto unbedingt auf einen
Aussenparkplatz stellenwill.
Dadurch stört er den städtischen
Verkehr und dasUmfeld nicht
nurmit seinemParkmanöver,
sondern auchmit der Suche nach
einem freien Parkplatz. Dabei
legt er längereDistanzen zurück
und achtet oft zuwenig auf die
anderen Verkehrsteilnehmer.

Ich vertrete dieMeinung,
wir sollten diemeisten öffentli-
chenAussenparkplätze aufhe-
ben. Damit gewinnenwir Platz,
Sicherheit und derMarkt kann
auchwieder bei den Parkhäu-
sern spielen.

Philipp Kissling, VCSSektion Zug

Frühlingserwachen DieZaubernuss,Hama-
melis, gehört zu den frühesten Blühsträu-
chern des Jahres. Leserbild: Max Lehmann, Allenwinden

ErsterNektar für die Insekten

Unsere Spielregeln:

— Fassen Sie sich kurz, Ihr Text
darf nichtmehr als 3500Zeichen
umfassen und gerne auch knap-
per sein.
— Grundsätzlich werden Abon-
nenten unserer Zeitung bei der
Auswahl der Leserbriefe bevor-
zugt behandelt.

Reden Sie mit.
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Jahresabo
«Zentralschweiz
am Sonntag»
für Fr. 168.–.
Tel. 041 429 53 53.

Jetzt finden alle ein passendes Zuhause.
Suchen Sie nicht lange: zentralhome.ch

IHR ANSPRUCH AUF KRANKEN-
KASSENPRÄMIENVERBILLIGUNG

Wenn Sie am 1. Januar 2019:
• den steuerrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zug hatten,
• bei einer vom Bund anerkannten Krankenkasse obligatorisch krankenver­
sichert sind,
• die wirtschaftlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen oder Bezügerin/
Bezüger von Sozialleistungen oder Ergänzungsleistungen sind,

haben Sie Anspruch auf Prämienverbilligung in der Krankenpflege-
versicherung.

Sollten Sie bis Mitte Februar kein Antragsformular erhalten haben, können Sie
dieses bei der Gemeindestelle Ihres Wohnortes anfordern.

Die Anmeldung muss bis spätestens

30. April 2019
ausgefüllt und unterzeichnet bei der Gemeindestelle eingereicht sein,
in welcher Sie am 1. Januar 2019 Ihren Wohnsitz hatten.

Die Gemeindestelle IhresWohnortes steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter www.akzug.ch.

AUSGLEICHSKASSE ZUG

WWW.LUZERNERSTADTLAUF.CH

JETZT ANMELDEN!
Samstag, 4. Mai 2019
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